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H 632 —

Zur Geschichte der Lefireröesotdung im Kt. Ireiöurg.
Als in der Novembcrsitzung des Jahres 1900 die Gehaltserhöhung

der Lehrer im Großen Rate von Freiburg zur Verhandlung kam, be-

gann der Berichterstatter der Kommission, Hr. Francey, seine Rede mit
folgender Darstellung der Geschichte des B soldungswesens dahier.

„Im vergangenen 18. Jahrhundert hatten die Pfarreien oder die Ge-
meinden die Aufgabe, die Lehrer zu bezahlen. Sie ließen dies direkt durch die
Eltern ausführen mit einem Batzen per Woche, per Monat oder per Vierteljahr.

Die Stadt Freiburg hatte 1731 vier Lehrer: zwei deutsche und zwei
französische; die erstern erhielten 120 Pfund, nämlich 82,80 Fr., 3 Säcke Weizen,
2 Wagen Holz, die Wohnung und 9 Mäßchen Salz; die zwei französischen
Lehrer erhielten 270 Pfund, nämlich 186 Fr., 12 Becher Roggen, die Wohnung
und 9 Mäßchen Salz.

Im 19. Jahrhundert und seit der Trennung des Staates mit der Ge-
meinde Freiburg wurden verschiedene Gesetze, Dekrete und Beschlüsse über Fest-
setzung des Gehaltes in Geld erlassen.

Wie die Besoldung gering war, so waren auch die Kenntnisse der Lehrer
unbedeutend. In einer Eingabe des Chorherrn Fontaine an den hochw. Bischof
aus dem Jahre 1823 liest man, daß der Erziehungsrat alle Lehrer des Kreises,
der mehr als den Viertel des Kantons ausmachte, nach Freiburg kommen ließ,
und daß viele davon nur schlecht lesen konnten, nur wenige eine schöne Hand-
schrist hatten oder Kenntnis der Orthographie und des Rechnens besaßen.

Wegen Mangel an Schulbüchern wurden in vielen Schulen für die Lese-

Übungen alte Zeitungen oder der Kalender von Bern oder Vivis verwendet.
Anno 1834 wurde das Minimum des Gehalts für Lehrer auf 200 Fr.,

für Lehrerinnen auf 160 Fr. festgesetzt. Im Jahre 1848 wurden diese Ansätze
verdoppelt. Ein Dekret vom Jahre 1858 bestimmte für einen Landschullehrer
ein Minimum von 450 Fr. oder ein Marimum von 600 Fr. oder 400 Fr.
bar, 1 Juchart Pflanzland und Brennholz. Um diesen Höchstbetrag zu verdienen,
mußte er drei Viertel der Schüler zum Lesen und Schreiben gebracht haben.

Das Gesetz von 1870 setzt das Minimum auf 500 fest und das von
1874 auf 600 Fr. sür die ersten drei Jahre.

Das jetzt noch geltende Gesetz von 1884 bestinimt für Lehrer an Land-
schulen mit unter 30 Schülern 800 Fr., mit 31 bis 51 Schülern 900 Fr.,
mit mehr Schülern 1000 Fr., kür Lehrerinnen je 100 Fr. weniger, ferner
Wohnung, Holz und Garten und von Erlangung des definitiven Patents an 50,
bezw. 40 Fr. Alterszulage vom Staate, fünf Jahre später 100, bezw. 80 Fr.
Die Lehrer in den Städten beziehen seit 1884 1400 Fr. und die in der Stadt
Freiburg seit 1892 2000 Fr., die Lehrerinnen 1300 Fr."

Die Geschichte dieser Steigerung in wenig Jahren wäre einer
neuen Besoldungserhöhung nicht günstig gewesen, wenn HH. Francey,
Progin, Python :c. nicht u. a. die ebenso gesteigerten Anforderungen
beleuchtet, und wenn sie nicht statistisch nachgewiesen hätten, daß die

Besoldungen in 18 Kantonen höher waren. So wurde denn beschlossen,

daß jede der im 84er Gesetz genannten Klassen mit 300 Fr. mehr be-

dacht werde. —
„Salz" muß nun der Lehrer nötigenfalls selber sich verschaffen,

und wärs auch mit Abschreiben. P. B.
(Der Leser sieht, im „schwarzen" Freiburg haben die Behörden im Kapitel

der Lehrerbesoldungen Greifbares tun können, ohne die Bundessubvention abzu-
warten. Alle Achtung vor diesem guten Willen und dieser Energie. D. Red.)


	Zur Geschichte der Lehrerbesoldung im Kt. Freiburg

